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Gesuch der Neuapostolischen Kirche Schweiz, Bezirk Basel um Anerkennung als 
Kirche nach Art. 133 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
 

10.5219.03, Bericht des RR 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des 
Regierungsrates Nr. 10.5219.03 vom 22. November 2011 und nach dem mündlichen 
Antrag der Bildungs- und Kulturkommission vom 11. Januar 2012, beschliesst: 

 

1. Das Gesuch der Neuapostolischen Kirche Basel um kantonale Anerkennung 
gemäss § 133 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt wird genehmigt.  

2. Diese Anerkennung unterliegt der Auflage, dem Finanzdepartement unaufgefordert 
jeweils bis Ende Juni allfällige Statutenänderungen, den Jahresbericht und die 
Jahresrechnung des Vorjahres zur Kenntnis zukommen zu lassen. Zudem wird die 
Neuapostolische Kirche Basel verpflichtet, am Runden Tisch der Religionen beider 
Basel mitzuwirken. 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren.  

 


